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Zusammenfassung: Hinsichtlich des Problems der Bereitstellung öffentlicher Güter produziert die Logik des Handlungs-
modells eigennütziger Akteure ein Dilemma: einerseits tritt hinsichtlich ihrer Bereitstellung im Rahmen dieses Modells
ein Marktversagen auf, andererseits lassen die theoretischen Modellannahmen die einzige Lösung – dass der Staat für
solche Güter zu sorgen hat – als ineffektiv erscheinen (Staatsversagen). Auch im Rahmen einer „Konstitutionellen Politi-
schen Ökonomie“, nach der bei der Bereitstellung öffentlicher Güter der gleiche soziale Mechanismus wirksam werden
muss wie beim Zustandekommen eines imaginären Gesellschaftsvertrages, entsteht letztlich aufgrund einer mangelnden
Wertverpflichtung der Akteure ein „Gefangenen-Dilemma“. Diese Konsequenz lässt sich im Bezugsrahmen der Klassi-
schen Politischen Ökonomie vermeiden, da sich hier individuelle Nutzenorientierung und normative Wertverpflichtung
gerade nicht ausschließen, so dass die Akteure in der Lage sind, die Dilemma-Situationen zu überwinden. Wertverpflich-
tungen müssen deshalb neben Markt, Staat und Gemeinschaft als zentrale Mechanismen der Koordination sozialen
Handelns berücksichtigt werden, wobei sich allerdings solche reinen Mechanismen der Handlungskoordination empi-
risch zu komplexen Koordinationsweisen verdichten.

Summary: Concerning the problem of the supply of public goods the logic of the utilitarian action model produces a di-
lemma: on the one hand, a market failure appears in regard to their supply within the scope of this model; on the other
hand, the theoretical model assumptions make the only solution – that the state has to provide for such goods – seem in-
effective (state failure). The solution offered in the framework of a “constitutional political economy,” according to
which the same social mechanism must become effective as in the conclusion of an imaginary social contract, will ulti-
mately result in a “prisoner’s dilemma” due to the actors’ lacking value commitment. This consequence can be avoided
in the frame of reference of classical political economy, because here individual utility orientation and normative value
commitments do not exclude each other, so that the actors are able to overcome the dilemma. As a result, value commit-
ments must be taken into account alongside market, state, and community as central mechanisms in the coordination of
social action. However, such pure mechanisms of action coordination condense empirically into a complicated manner
of coordination.

1. Einleitung

Sichere Finanzmärkte, politischer Friede zwischen
den Völkern, Terrorismus- und Korruptionsbe-
kämpfung, Recht und Gerechtigkeit oder der globa-
le Umweltschutz sind nur einige Beispiele sozialer
Güter, deren gemeinsames Merkmal darin besteht,
dass sie öffentliche Güter (public goods) sind. Diese
kommen allen zugute, und im Gegensatz zu den
privaten Gütern kann niemand von deren Konsum
ausgeschlossen werden. Wenn aber niemand vom
Konsum ausgeschlossen werden kann, warum soll
man sich dann an den „Produktionskosten“ betei-
ligen? Genau hierin liegt das Problem der Bereitstel-
lung solcher Güter, sofern es sich um eine hinrei-
chend große Gruppe handelt und die Akteure in
ihrem Handeln eigennützig orientiert sind, wie

zahlreiche Beispiele insbesondere auch auf der in-
ternationalen/globalen Ebene – etwa dem Kli-
maschutz – zeigen. In kleinen, überschaubaren
Gruppen, in denen sich die Akteure gegenseitig
kontrollieren können oder in sozialen Arrange-
ments, die sich durch einen hohen Grad an norma-
tiver Integration auszeichnen und in denen die Ak-
teure sich entsprechend solidarisch oder altruistisch
verhalten, besteht dieses Problem nicht. Für eine
theoretische Analyse, die nach den institutionellen
Bedingungen erfolgreichen kooperativen Handelns
zur Bereitstellung öffentlicher Güter fragt und da-
bei nicht per se schon von einer Kongruenz zwi-
schen individuellen Interessen und Gruppeninteres-
sen ausgeht, empfiehlt sich daher, gerade nicht von
einem wie auch immer gedachten Modell des homo
sociologicus oder von einem soziologischen Kollek-
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tivismus auszugehen, sondern im Rahmen einer indi-
vidualistischen Sozialtheorie als Ausgangspunkt der
Problemerörterung das Handlungsmodell eigennüt-
zig rationaler Akteure in Verbindung mit einer insti-
tutionalistischen Perspektive zu wählen. Unter wel-
chen institutionellen Bedingungen wird kooperatives
Handeln solcher Akteure im Hinblick auf die Bereit-
stellung öffentlicher Güter ermöglicht?

Die nachfolgend angestellten Überlegungen nehmen
daher ihren theoretischen Ausgangspunkt in der in-
dividuellen Nutzenorientierung rationaler Akteure
unter Einbeziehung einer institutionalistischen Per-
spektive und versuchen, innerhalb dieses Modells
die größtmögliche Erklärungsreichweite auszulo-
ten. Dabei geht es mir zugleich um den Nachweis,
dass aus einer solchen Perspektive zwar differen-
zierte Einsichten in die Kollektivgutproblematik
vermittelt werden, dieses Modell aber letztlich von
normativen Voraussetzungen zehrt, die es selbst
nicht in seinem theoretischen Bezugsrahmen in An-
schlag bringen kann. Bei diesen theoretischen Re-
konstruktionen und Überlegungen werden die ein-
schlägigen Argumente unterschiedlichster Autoren
als Bausteine für die Konstruktion eines Argumen-
tationsgerüstes verwendet, wobei ich mich nicht
auf die jeweils konkrete organisatorische Ausgestal-
tung bei der Bereitstellung von Kollektivgütern
konzentriere, sondern vielmehr auf die generischen
sozialen Prozesse bzw. grundlegenden institutionel-
len Mechanismen der Handlungskoordinierung.1

Konkret geht es mir darum, die konstitutive Bedeu-
tung von Wertverpflichtungen (value commitments)
als leistungssteigerndes Additiv bei der sozialen Ko-
ordination des Handelns herauszustellen. In der so-
zialwissenschaftlichen Diskussion werden üblicher-
weise vor allem drei soziale Ordnungsmodelle bzw.
Mechanismen der sozialen Koordination unter-
schieden – benannt nach den zentralen Institutio-
nen, die ihr Prinzip verkörpern: Markt, Staat (bzw.
Organisation, Bürokratie/Hierarchie) und Gemein-
schaft (Hollingsworth/Boyer 1997, Milner 1978,
Ouchi 1980, Streeck/Schmitter 1985, Wiesenthal
2000). Die leitenden Prinzipien sind hier Konkur-
renz, hierarchische Kontrolle und Solidarität, wo-
bei sich moderne Gesellschaften empirisch nur als
Mischtypen (mit unterschiedlichen Ausprägungen)
dieser analytischen Ordnungsmodelle beobachten
lassen. Es ist daher naheliegend, zwischen singu-
lären Koordinationsmechanismen einerseits und

komplexen Koordinationsweisen (Kopräsenz meh-
rerer Mechanismen) mit den entsprechenden Hand-
lungsorientierungen andererseits zu unterscheiden
(Wiesenthal 2000). Eine besondere Relevanz erhal-
ten die Koordinationsweisen insbesondere dadurch,
dass die reinen Mechanismen im Vergleich als sub-
optimal angesehen werden, erst durch ihre Kom-
bination werden Leistungs- und Effizienzmaximum
in den verschiedenen institutionellen Bereichen er-
reicht (Bradach/Eccles 1989, Wiesenthal 2000). In
der Diskussion über diese Koordinationsmechanis-
men werden die Wertverpflichtungen zwar häufig
implizit oder sogar explizit erwähnt, jedoch nicht
als eigener Mechanismus behandelt. Im Folgenden
zeige ich – lose anknüpfend an die Theorie der In-
teraktionsmedien (Parsons 1980) –, dass den Wert-
verpflichtungen als eigenständiger Koordinations-
mechanismus bei der Bereitstellung öffentlicher
Güter eine theoretisch bedeutsame Funktion zu-
kommt. Mit dem Begriff der Wertverpflichtungen
soll ausgedrückt werden, dass es generalisierte
Pflichten gibt, die für die Akteure moralisch ver-
bindlich sind, die aber noch keine konkreten Hand-
lungsabläufe vorschreiben, sondern immer auf die
jeweilige konkrete Handlungssituation bzw. auf
den jeweiligen Ordnungstypus hin spezifiziert wer-
den müssen (Parsons 1980: 195).2 Solche Wertver-
pflichtungen sind als Interaktionsmedium zwar
analytisch in der „Kultur“ einer (Welt-)Gesellschaft
verankert und somit analytisch vom Ordnungs-
typus „Gemeinschaft“ zu unterscheiden, bilden je-
doch als generalisierte Pflichten keine vergleichbare
eigenständige Verkehrsform wie etwa der Markt
oder der Staat. Sie dienen aber als Bezugnahme auf
die legitimatorischen Grundlagen und damit als
leistungssteigerndes Additiv für alle Arten sozialer
Interaktion und Handlungskoordination in den
verschiedenen institutionellen Komplexen, wie
Streeck/Schmitter am Beispiel der Verbände (die sie
als vierten Ordnungstypus benennen) verdeutli-
chen: „Überdies müssen die Wertsysteme, auf die
sich korporativ-verbandliche Institutionen stützen,
zumindest einige residuale Verpflichtungen gegen-
über der Gesamtgesellschaft enthalten, die über ei-
ne bloße Aggregation von Einzelinteressen hinaus-
gehen … wo solche aber nicht einmal ansatzweise
vorhanden und wo die Wertvorstellungen und die
Identität einer Gemeinschaft ausschließlich an Ei-
gennutz und an Selbstgenügsamkeit ausgerichtet
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1 Der Begriff des Mechanismus wird im Anschluss an
Mayntz zur Bezeichnung wiederkehrender Prozesse, die
am Zustandekommen bestimmter sozialer Phänomene be-
teiligt sind, verwendet; vgl. Mayntz 2003.

2 So sagt etwa die Verpflichtung des Wissenschaftlers auf
„kognitive Rationalität“ noch nichts darüber aus, wie er
seine Forschungsaufgaben durchführen, wissenschaftliche
Aufsätze und Gutachten schreiben soll etc., dies wird erst
in den „scientific communities“ näher spezifiziert.



sind, werden korporativ-verbandliche Regelungen
überbeansprucht und in der Folge äußerst instabil“
(Streeck/Schmitter 1985: 154).

Wertverpflichtungen dürfen demnach eben nicht
auf partikulare Gemeinschaften beschränkt bleiben,
sondern müssen diese auch in Richtung der umfas-
senden Gesellschaft transzendieren können, oder
anders gewendet: das Wertmuster einer partikula-
ren Gemeinschaft erhält seine normative Legitima-
tion nur dadurch, dass es sich als Spezifikation ei-
nes allgemeineren gesellschaftlichen Wertmusters
ausweisen kann. Insofern sind solche generalisier-
ten, gruppentranszendierenden Wertverpflichtun-
gen als Koordinationsmechanismus analytisch vom
Ordnungstypus „Gemeinschaft“ zu unterscheiden.

Die nachfolgende Diskussion besteht aus folgenden
Arbeitsschritten: Zunächst werden die mit der Be-
reitstellung öffentlicher Güter verbundenen Dilem-
ma-Situationen skizziert (Kapitel 2), daran an-
schließend (Kapitel 3) wird verdeutlicht, dass der
Marktmechanismus selbst unter idealen Bedingun-
gen3 „market failures“ produziert und die individu-
elle Nutzenoptimierung der Akteure in diesem insti-
tutionellen Kontext nicht in jedem Fall auch zur
Förderung des Interesses aller beiträgt: Auch inner-
halb der ökonomischen Orthodoxie ist unbestrit-
ten, dass man hinsichtlich der Bereitstellung von
öffentlichen Gütern von einem Marktversagen
sprechen muss und daher der Staat – und damit der
Koordinationsmechanismus „Hierarchie“ bzw.
„Macht“ – für die Bereitstellung solcher Güter zu
sorgen hat (Samuelson/Nordhaus 1998: 60). Nun
hat aber die Anwendung des Handlungsmodells ei-
gennützig-rationaler Akteure auf politische Zusam-
menhänge innerhalb einer public choice-Perspekti-
ve gezeigt, dass der Staat hier ebenfalls ineffizient
handeln kann und man daher auch von einem
„Staatsversagen“ sprechen muss. Demnach pro-
duziert die Logik dieses Handlungsparadigmas ein
scheinbar unüberbrückbares Hindernis: entspre-
chend dessen Grundannahmen wird ein Marktver-
sagen bei der Herstellung von öffentlichen Gütern
konzediert, gleichzeitig lassen diese Annahmen aber
die einzige Lösung innerhalb dieser theoretischen
Konzeption als ineffektiv erscheinen. In einem
nächsten Arbeitsschritt (Kapitel 4) stelle ich die Lö-
sung dieses Problems bei James Buchanan – einem
der wichtigsten Vertreter des Neoliberalismus – im
Rahmen seiner „Konstitutionellen Politischen Öko-
nomie“ vor. Danach ist hinsichtlich der Bereitstel-

lung von öffentlichen Gütern der gleiche soziale
Mechanismus wie für das Zustandekommen eines
(imaginären) Gesellschaftsvertrages wirksam, es
handelt sich hier also ebenfalls um eine politische
Lösung. Daran anknüpfend wird argumentiert (Ka-
pitel 5), dass auch dieser Lösungsvorschlag auf-
grund einer fehlenden Werteverpflichtung der
Akteure letztlich in die Situation des „Gefangenen-
Dilemmas“ einmündet, eine Konsequenz, die sich
innerhalb einer individualistischen Sozialtheorie be-
reits im theoretischen Bezugsrahmen der Klassi-
schen Politischen Ökonomie von Adam Smith, der
gerne von den neoliberalistischen Ökonomen als
ihr Stammvater bemüht wird, vermeiden lässt. In
diesem Bezugsrahmen, der wesentliche Einsichten
des Neo-Institutionalismus vorwegnimmt, müssen
sich individuelle Nutzenorientierung und normative
Wertverpflichtung keinesfalls ausschließen (keine
Nullsummenbedingung) und die Akteure sind über
solche Wertverpflichtungen in der Lage, die Di-
lemma-Situationen, die sich bei individueller Nut-
zenorientierung hinsichtlich der Bereitstellung öf-
fentlicher Güter einstellen, zu überwinden. Das
Resümee (Kapitel 6) stellt die steuerungstheoreti-
sche Relevanz von Wertverpflichtungen bei der Ko-
ordinierung des sozialen Handelns heraus, macht
aber gleichzeitig auf die Risiken des Scheiterns auf-
merksam.

2. Zur Problematik der Bereitstellung
öffentlicher Güter

Im Unterschied zu den über den unmittelbaren
Markttausch erworbenen privaten Gütern sind öf-
fentliche Güter allgemein dadurch gekennzeichnet,
dass sie die Kriterien der Nicht-Exklusivität (kein
Akteur wird von den benefits ausgeschlossen) und
der Nicht-Rivalität (die Nutzung des Gutes durch
einen Akteur geht nicht zu Lasten der Nutzung
durch andere Akteure) erfüllen, was aber nicht im-
pliziert, dass auch alle Akteure gleichermaßen da-
von profitieren müssen (Samuelson 1954, Demsetz
1970, Walsh 1981). Man kann man sich diese be-
griffliche Differenzierung sozialer Güter entlang ei-
nes Kontinuums vorstellen, an dessen einem Ende
die rein öffentlichen Güter (z.B. politischer Frie-
den) und am anderen Ende die rein privaten Güter
(z.B. Nahrungsmittel) stehen (vgl. Eden/Hampson
1998: 366ff., Kaul et al. 1999: 5). Allerdings haben
nur wenige Güter diesen „Reinheitscharakter“, die
meisten sind durch eine Mischform gekennzeichnet.
Güter, die nur teilweise ein oder beide Kriterien er-
füllen, sind „impure“ public goods, wie z.B. einer-
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3 Idealiter ist der Gleichgewichtsmechanismus am Kon-
kurrenzmarkt die „unsichtbare Hand“ bei Adam Smith
(Kittsteiner 1984: 42).



seits die „club goods“ (nur ein exklusiver Kreis von
Akteuren kommt gemeinschaftlich in den Genuss
dieser Güter, z.B. bei den GATT-/WTO-Abkommen
oder innerhalb der EU die Mitgliedstaaten, Maut-
straßen, Theater) oder andererseits z.B. stationäre
„common pool resources“, die zwar das Kriterium
der Nicht-Exklusivität erfüllen, nicht aber auch das
der Nicht-Rivalität (z.B. ein gemeinsam genutztes
Fischereigebiet).

Externalitäten entstehen dann, wenn ein Akteur
nicht die im Zusammenhang mit seinen Handlun-
gen entstehenden Kosten (negative Externalitäten)
oder Erträge (positive Externalitäten) übernimmt,
sondern diese anderen Akteuren überlässt4. Nur
wenige Güter sind von Natur aus privat oder öf-
fentlich, bei der definitorischen Bestimmung han-
delt es sich meistens um soziale Konstrukte auf der
Grundlage politischer Entscheidungen (Kaul/Men-
doza 2003: 81ff.), oder allgemeiner formuliert: je
nach institutionellem Kontext kann nahezu jedes
Gut als entweder öffentliches oder privates Gut
klassifiziert werden (Coase 1974, Cowen 1985,
Goldin 1977).

Dass bei den public goods ein eigeninteressiertes
Handeln der Akteure nicht in jedem Fall zugleich
auch ein kollektives Interesse fördert, liegt an den
sozialen N-Personen-Dilemma-Situationen, die un-
ter bestimmten institutionellen Bedingungen entste-
hen. Vergleichsweise unproblematisch sind in der

Regel die Clubgüter, da hier die Möglichkeit der
Exklusion besteht und so eine Kongruenz zwischen
eigennützigem Individualinteresse und kollektivem
Interesse hergestellt werden kann, das egoistische
Handeln der vielen Einzelnen ist zugleich auch ein
Beitrag zur Bereitstellung des Gutes, das ausschließ-
lich von den Beitragsleistenden genutzt werden
darf. Anders jedoch in solchen institutionellen Ar-
rangements, in denen keine Exklusionsmöglichkei-
ten bestehen. So besteht etwa bei der gemeinsamen
Nutzung einer Allmende (common pool resources)
das Dilemma darin, dass ein Akteur durch die indi-
viduelle Nutzung des Gemeindeeigentums einen un-
mittelbaren Profit erhält, er aber damit zugleich
Kosten für alle anderen Akteure, also negative Ex-
ternalitäten, produziert und diese dem Kollektiv an-
lastet. Da jeder Akteur gleich handelt, führt dies
letztlich zur Zerstörung der Ressource. Eine frühe
Formulierung dieses klassischen N-Personen-Di-
lemmas findet sich in der „Politik“ von Aristoteles:
„Was den meisten gemeinsam ist, erfährt am we-
nigsten Fürsorge. Denn um das Eigene kümmert
man sich am meisten, um das gemeinsame weniger
oder nur soweit es den einzelnen angeht“ (Aristote-
les 1998: 71).

In der modernen Form wurde dieses Dilemma ins-
besondere von Hardin (1968) als „tragedy of the
commons“ bekannt gemacht: die gemeinsamen
Ressourcen werden von rationalen Nutzenmaxi-
mierern individuell genutzt, während der dem je-
weiligen Gut zugefügte Schaden von allen getragen
wird. Bei einem uneingeschränkten Zugang führt
das zur Übernutzung der Allmende und damit zum
Ruin aller Nutzer, individuell rationales Handeln
führt so zu kollektiver Irrationalität. Um unter der
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Abb. 1 Typen sozialer Güter

4 Der Begriff der (reinen oder unreinen) public goods wird
in der Regel nur für Güter, Aktivitäten und Externalitäten
mit einem positiven Nutzen verwendet, andernfalls spricht
man von public bads, wie z.B. Terrorismus oder Klima-
wandel.



Bedingung knapper Ressourcen die Übernutzung
der Allmende zu vermeiden, müssen die beteiligten
Akteure eine kollektive Regelung finden, die fest-
legt, wie das betreffende Gemeinschaftsgut zu nut-
zen bzw. dessen Zerstörung zu vermeiden ist. Dies
erfordert wiederum einen speziellen Mechanismus
der sozialen Kooperation. Ich konzentriere mich im
Folgenden auf jene Variante, bei der das Problem
nicht durch die Einführung privater Eigentumsrech-
te oder durch die „Kostenübernahme“ durch einen
einzigen Akteur gelöst werden kann, wie dies bei-
spielsweise bei globalen Umweltproblemen oder
der Herstellung von internationaler politischer
Sicherheit der Fall ist. Kollektive Regelungen oder
Abkommen dieser Art sind ebenfalls „public
goods“ (in diesem Fall „intermediäre“ Kollektivgü-
ter), deren Bereitstellung – wie unten näher aus-
geführt wird – einen spezifischen sozialen Ord-
nungstypus erfordert (Coleman 1979, Vanberg
1995). Aber auch hier sind die Akteure unweiger-
lich mit einer Dilemma-Situation konfrontiert: die-
se besteht für den rationalen Nutzenmaximierer da-
rin, dass er zwar von der kollektiven Bereitstellung
des öffentlichen Gutes profitiert, es aber aus indivi-
dueller Sicht nicht rational ist, sich überhaupt an
der Herstellung zu beteiligen (Trittbrettfahrer-Pro-
blem erster Ordnung). Das Individuum ist hier un-
mittelbar mit Kosten konfrontiert, aus denen dann
ein Nutzen für alle Akteure generiert wird, daher
ist es, wie Coleman feststellt, für ein öffentliches
Gut „geradezu charakteristisch, dass das rationale
Individuum nicht freiwillig zu seiner Bereitstellung
beträgt“ (Coleman 1992: 27). Die skizzierten
N-Personen-Dilemma-Situationen drängen das ei-
gennützig-rationale Handeln der Akteure in die
Richtung einer Zerstörung bzw. Nicht-Bereitstel-
lung öffentlicher Güter, wobei es einmal um ein fi-
nales Kollektivgut (Allmende), zum anderen um die
Produktion eines intermediären Kollektivgutes (nor-
mative Regelung der Allmendenutzung) geht. Dass
die Akteure nicht notwendigerweise in diesen Dilem-
ma-Situationen gefangen bleiben müssen und sich
von Fall zu Fall verschieden gut und manchmal auch
nicht befreien können, hat beispielsweise Ostrom
(1999) anhand empirischer Fallstudien gezeigt, wo-
bei die „institutionellen Details“ und die verschiede-
nen „geografischen Milieus“ sowie „gruppeninter-
ne und -externe Faktoren“ (Ostrom 1999: 27ff.)
eine wichtige Rolle spielen. Es gibt also empirisch
nachweisbar ein kollektives Handeln, das öffent-
liche Güter bereitstellt. Aber unter welchen institu-
tionellen Bedingungen wird dies ermöglicht?

3. Kollektives Handeln und institutionelle
Verkehrsformen

Entscheidungen zur Bereitstellung von public goods
sind in der Regel kollektive Entscheidungen, wie
auch immer das konkrete Entscheidungsverfahren
im Einzelnen aussieht. Solche kollektiven Entschei-
dungen erfordern – sofern eine Vielzahl von Akteu-
ren involviert ist – die Organisation des Handelns
durch einen korporativen Akteur, wie schon in der
klassischen Formulierung von David Hume zum
Ausdruck gebracht wird: „Es können wohl zwei
Nachbarn sich vereinigen, um eine Wiese zu bewäs-
sern, die ihnen gehört. Für diese ist es leicht, sich
gegenseitig zu kennen und jeder sieht unmittelbar,
wenn er seinen Teil der Arbeit ungetan lässt, so be-
deutet dies die Vereitelung des ganzen Unterneh-
mens. Dagegen ist es sehr schwer, ja unmöglich,
dass tausend Personen in solcher Weise zu einer
Handlung sich vereinigen. Es ist schon schwer, in
einem so verwickelten Falle einen klaren und ein-
heitlichen Plan festzustellen, noch schwerer, ihn
auszuführen; jeder wird einen Vorwand suchen, um
sich von der Mühe und den Kosten zu befreien und
die ganze Last den anderen aufzuhalsen. Die staatli-
che Gesellschaft erst hilft beiden Übelständen leicht
ab . . . So werden Brücken gebaut, Häfen eröffnet,
Wälle errichtet, Kanäle gezogen, Flotten ausgerüs-
tet und Armeen geschult; überall durch die Fürsor-
ge der Regierung. . .“ (Hume 1978: 288).

Nach Hume kann erst eine den Individuen überge-
ordnete korporative Instanz, die er im Staat sieht,
gewährleisten, dass in einer hinreichend großen
Gruppe kollektive Güter bereitgestellt werden, in
kleinen, überschaubaren Gruppen stellt sich dieses
Ordnungsproblem nicht. Allerdings gibt es kein a
priori-Kriterium dafür, ab wann eine Gruppe groß
genug ist, um die oben beschriebenen Effekte zu er-
zeugen. Nach Buchanan, einem der Väter der pu-
blic choice-Theorie, wird der kritische Schwellen-
wert beeinflusst durch die Art der Interaktionen der
Akteure untereinander: „Variations in custom, tra-
dition, in ethical standards; all these serve to shift
the critical limits between small-group and large-
group behavior“ (Buchanan 2000: 5.5.30). Brauch,
Sitte, Tradition und ethische Standards wiederum
verweisen auf die normative Dimension des Han-
delns, die restringierend auf das eigennützig-ratio-
nale Handeln sozialer Akteure wirkt und daher in
der Lage ist, die weiter oben beschriebenen Dilem-
ma-Situationen zu überwinden. Wie Hirsch argu-
mentiert, wirken im Hinblick auf kooperative
Beziehungen und kollektives Handeln die Restrik-
tionen auf rein eigennütziges Handeln gerade in so-
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zialen Großgruppen um so effektiver, je mehr die
Akteure eine entsprechende normative Verpflich-
tung internalisiert haben. Insofern biete sich das
ökonomische Konzept der public goods geradezu
an, moralische Normen als Verhaltensstandards,
die kollektives Handeln unterstützen, in einen öko-
nomischen Bezugsrahmen zu integrieren (Hirsch
1999: 139ff.). Eine solche normative Konzeption
sozialen Handelns, in der internalisierte Normen
handlungswirksam werden wie etwa im Modell des
homo sociologicus, kann jedoch innerhalb des
Handlungsmodells eigennützig rationaler Akteure,
das als einziges Selektionskriterium des Handelns
die instrumentelle Rationalität im Hinblick auf die
individuelle Nutzenoptimierung in Anschlag bringt,
also normative Komponenten im Orientierungs-
modus des Akteurs explizit ausschließt, nicht ak-
zeptiert werden (vgl. insbesondere Aretz 1997, Be-
cker 1982, Kirchgässner 1991, Lindenberg 1985).
Insofern können hier weder „Wertverpflichtungen“
noch „Solidarität“ oder „Gemeinschaft“ im Durk-
heimschen Sinne als Steuerungsprinzip des Handelns
fungieren. Geht man davon aus, dass eine Hand-
lungskooperation sozialer Akteure grundsätzlich in-
tern über die Einstellung (Wert- und Normverpflich-
tung) der Akteure oder extern über die positive
(Anreizmechanismus) oder negative (Machtmecha-
nismus) Beeinflussung situativer Arrangements des
Handelns evoziert werden kann (vgl. dazu beispiels-
weise auch schon die „Theorie der sozialen Interak-
tionsmedien“ bei Parsons 1980), so lässt sich für das
am Utilitarismus orientierte Handlungsparadigma
konstatieren, dass hier soziale Kooperation aus-
schließlich über geeignete soziale Arrangements von
externen Bedingungen konzeptualisiert werden kann
(und nicht über normative Orientierungen und Ein-
stellungen, Präferenzen und dergleichen). Wie weit
trägt eine solche Vorgehensweise bei der Lösung
des public-goods-Problems?

Wie in dem oben angeführten Zitat deutlich wird,
greift Hume in seinem klassischen Lösungsversuch
auf den schon von Hobbes in Anspruch genom-
menen Mechanismus politischer Macht zurück, der
theoretisch zur Erklärung sozialer Ordnungsbil-
dung herangezogen wird. Der Machtmechanismus
erhält in diesem Problemkontext seine Erklärungs-
relevanz hauptsächlich aus dem Versagen eines
anderen sozialen Mechanismus der Handlungs-
koordinierung, nämlich des Marktmechanismus
(„Marktversagen“), wie Mancur Olson (1968) in
seiner „Logik des kollektiven Handelns“ ausführt.
Ausgehend von rationalen, am individuellen Nut-
zen orientierten Akteuren macht Olson ebenso wie
Hume deutlich, dass mit steigender Gruppengröße

die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass der einzelne Be-
teiligte seinen Beitrag für entscheidend hält, wie
auch neuere Ergebnisse spieltheoretischer Experi-
mente zeigen (Mueller 2003: 13f.). Im Unterschied
zum Markttausch, bei dem ein Akteur das eigene
Handeln als entscheidend für das Handeln des an-
deren sieht und dieses in der Interaktion strategisch
zu beeinflussen versucht, erwartet er in Großgrup-
pen durch sein eigenes Handeln keinen Einfluss auf
das Handeln der anderen und betrachtet sein eige-
nes Handeln im Hinblick auf das aggregierte Ergeb-
nis als irrelevant. Theoretisch präziser als Hume
zeigt Olson auf, dass mit zunehmender Gruppen-
größe auch die Wahrscheinlichkeit dafür sinkt, dass
die für Marktbeziehungen typischen Mechanismen
privater Sanktionierung als verhaltenssteuernde
Prinzipien ausreichen, um die Bereitstellung von
Kollektivgütern zu sichern. Denn diejenigen, die ei-
ne Regelverletzung in reinen Austauschbeziehungen
beobachten, haben in einer hinreichend großen
Gruppe keinen individuellen Anreiz mehr, die mit
einer Sanktionshandlung entstehenden Kosten oder
Nachteile zu übernehmen: die Kosten der Sanktio-
nierung werden ja nicht von allen getragen, sondern
nur von den Sanktionierern (Trittbrettfahrer-Pro-
blem zweiter Ordnung). Damit entfällt aber für die
individuellen Akteure der soziale Anreiz, sich selbst
an die Regeln zu halten, obwohl man genau dies
von allen anderen wünscht und fördert so eine
„rent-seeking“-Verhaltensweise. Auch die Bestra-
fung ist ein öffentliches Gut, und um sie bereit-
zustellen, bedarf es weiterer Anreize, was jedoch
wiederum in ein Trittbrettfahrer-Problem dritter
Ordnung einmünden kann (Elster 1989: 40). Darü-
ber hinaus lässt sich argumentieren, dass selbst bei
einer nur kleinen Anzahl von „Abweichlern“ im-
merhin noch eine Art Greshamsches Gesetz zur An-
wendung kommen könnte: schlechtes Verhalten
verdrängt das gute und jede Person wird durch das
Vorhandensein auch nur weniger Egoisten dazu ge-
drängt, selbst ein eigeninteressiertes Verhalten an
den Tag zu legen (Pennock 1979: 521ff.).

Obwohl also alle Gruppenmitglieder besser gestellt
wären, wenn sie gemeinsam zur Bereitstellung des
Kollektivgutes beitragen würden, wird es in solchen
größeren Gruppen nicht zu dessen spontaner Bereit-
stellung kommen. Wie Hume und Olson verdeutli-
chen, besteht hier keine Kongruenz zwischen indivi-
duellen Interessen und Gruppeninteressen, das
gemeinsame Interesse am Kollektivgut schafft bei
den einzelnen Akteuren nicht notwendigerweise
auch ein individuelles Motiv, sich an dessen Bereit-
stellung zu beteiligen. Die Verfolgung der eigennüt-
zigen Interessen bringt die Akteure daher zwangs-
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läufig in eine Lage, die ihrem gemeinsamen Interes-
se zuwiderläuft – eine solche Interessenkonstella-
tion ist analog zu jener, wie sie in dem „Gefangenen-
dilemma“ der Spieltheorie unterstellt wird. Selbst
ein explizites Agreement zwischen allen Beteiligten
in einem solchen „large-number setting“ scheitert
unter Tauschbedingungen an den damit verbunde-
nen hohen Kosten, wie Buchanan zeigt (2000:
5.5.14). Daher werden sich in dem institutionellen
Rahmen, der die Tauschhandlungen mit privaten
Gütern erleichtert, soziale Austauschbeziehungen
zur Bereitstellung öffentlicher Güter eben nicht frei-
willig vollziehen. Hier wirkt nicht das Steuerungs-
prinzip „Markt“ und der von Adam Smith bemühte
„invisible hand“-Mechanismus, der auf dem Markt
privater Güter auf wundersame Weise über das Ei-
geninteresse der Akteure ein Gemeinwohl realisiert,
vielmehr verhindert das rational verfolgte Eigen-
interesse unter solchen institutionellen Vorausset-
zungen geradezu die Produktion von Kollektivgü-
tern: „One may sense, however, that all too often
we are less helped by the benevolent invisible hand
than we are injured by the malevolent back of that
hand; that is, in seeking private interests, we fail to
secure greater collective interests. The narrow ra-
tionality of self-interest that can benefit us all in
market exchange can also prevent us from succee-
ding in collective endeavors“ (Hardin 1982: 6).

Auf diesen Überlegungen aufbauend kann man
dann weitergehend auch den Annahmen einer auf
dem Markttausch basierenden individualistisch-
evolutionistischen Ordnungserklärung (Hayek 1969,
1971,1975) entgegenhalten, dass sich aus dem
„spontanen“ Zusammenwirken der ihre individuel-
len Ziele verfolgenden Akteure nicht zwangsläufig
auch unintendiert sozial vorteilhafte Gesamtresul-
tate ergeben müssen. Solche spontanen Prozesse
können auch zu unerwünschten unintendierten so-
zialen Gesamtresultaten führen bzw. zu Resultaten,
die sogar den Interessen aller Beteiligten zuwider-
laufen. Als Erklärungsansatz für soziale Phänomene
als Resultat spontaner Koordination ist das „Prin-
zip der unsichtbaren Hand“ grundsätzlich völlig
neutral hinsichtlich der sozialen Effizienz oder Inef-
fizienz (Buchanan 1977: 28).

Da sich hier eine Interessenkonstellation einstellt,
die sich als „large number dilemma“ bezeichnen
lässt (Buchanan 1977: 161), kann die Bereitstellung
eines solchen Gutes in größeren Gruppen über-
haupt nicht über das Marktmodell mit seinem kon-
stitutiven Merkmal des Zwei-Parteien-Vertrags und
der privaten rationalen Handlungsorientierung er-
klärt werden. Daher kommt Olson zu dem Schluss,
dass das Problem nur durch ein anderes institutio-

nelles Design gelöst werden kann, z.B. dass in gro-
ßen Gruppen eine zentrale Koordination des Han-
delns, eine übergeordnete Institution geschaffen
und damit ein anderer sozialer Mechanismus der
Handlungskoordinierung wirksam werden müsse.
Diese übergeordnete Instanz überlässt die Ressour-
cen der Akteure eben nicht ihrer individuellen Dis-
position, sondern unterstellt sie einer einheitlichen
Verfügung, wobei die spezifische Leistung dieser so-
zialen Organisation für Olson (1968: 49f., 59ff.)
vor allem darin liegt, selektive (positive oder negati-
ve) Anreize für die individuellen Interessen zu bie-
ten.

Allgemeiner formuliert: Wie kann auf der Grund-
lage des methodologischen Individualismus ein Ver-
fahren der gemeinsamen Verhaltensbindung etab-
liert werden, über das sichergestellt wird, dass
kooperatives Verhalten hinsichtlich der Bereitstel-
lung von Kollektivgütern für jeden individuell vor-
teilhaft ist? Zunächst lässt sich im Anschluss an Co-
leman (1992) und Vanberg (1995) festhalten, dass
es sich bei der Kollektivgutproblematik um eine
Ressourcenzusammenlegung unter einer einheitli-
chen Verfügung handelt. Diese Art von „Ordnung
der Ressourcenzusammenlegung“ ist ein solcher
Ordnungstypus des Handelns, der im Gegensatz
zur Marktordnung als „korporative Ordnung“ be-
zeichnet wird. Innerhalb einer solchen Ordnung
setzt der einzelne Akteur die Ressourcen nicht indi-
viduell, separat ein, sondern legt sie mit den Res-
sourcen anderer zusammen und unterstellt sie einer
einheitlichen Disposition. Die Unterscheidung die-
ser beiden Ordnungsdimensionen ist in der sozial-
theoretischen Diskussion keineswegs unbekannt
und wird beispielsweise als „Markt und Hierarchie
(Staat)“ oder „Markt und Organisation“ (Albert
1967: 76ff.), „gewachsene und geschaffene Ord-
nung“ (Hayek 1969: 151), „Tauschsysteme und ko-
operative Systeme“ (Luhmann 1964) oder „sponta-
ne und korporative Ordnung“ (Polanyi 1998) auf
den Begriff gebracht, wobei die Korporation entwe-
der monokratisch-hierarchische Züge aufweisen
(ein Akteur übernimmt die Position des zentralen
Koordinators) oder die Form eines genossenschaft-
lich-demokratischen Organisationstypus annehmen
kann (die Verfügung über die zusammengelegten
Ressourcen liegt bei der Gruppe der Ressourcenein-
bringer, bei der Gemeinschaft der Akteure ins-
gesamt, vgl. Mayntz 1968: 13, Vanberg, 1995: 18).
Im Gegensatz zum Markt, auf dem die Akteure in
einem dezentralen sozialen Beziehungsnetz separat
und in wechselseitiger Anpassung aneinander über
Ressourcen disponieren und Leistung und Gegen-
leistung unmittelbar aneinander gekoppelt sind,
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wird in einer Korporation die Disposition über be-
stimmte Ressourcen zentralisiert und einer einheit-
lichen Verfügung unterstellt, wobei Leistung und
Gegenleistung nicht mehr unmittelbar verknüpft
sind. Der in diesem korporatistischen Rahmen
stattfindende soziale Austausch ist daher im Gegen-
satz zum unmittelbaren Tausch auf dem Markt ein
„generalisierter“ (Ekeh 1974) oder auch „indirek-
ter“ (Blau 1972) Austausch. Man muss also bei die-
sem Ordnungstypus nicht per se schon auf einen
„soziologischen Kollektivismus“ oder auf eine „al-
truistische“ Handlungsmotivation der Akteure zu-
rückgreifen, sondern innerhalb dieses individualisti-
schen Handlungsmodells kann man insofern von
einem kollektiven Handeln sprechen, als die Res-
sourcen nun einer einheitlichen Disposition unter-
stehen und kollektiv genutzt werden (Vanberg
1995: 10). Dabei gilt, dass die Unterstellung von
Ressourcen unter eine einheitliche zentrale Koor-
dination zwangsläufig mit dem Prinzip Herrschaft
verknüpft ist, „Herrschaft“ ist ein Merkmal, das
korporativen Strukturen generell, unabhängig von
der konkreten organisatorischen Ausgestaltung, zu-
kommt und diese dadurch von Marktstrukturen
unterscheidet (Vanberg 1995: 19, Anm. 24,171).

Wie konstituiert sich ein solches Ordnungsgefüge
der kollektiven Ressourcenzusammenlegung? Diese
Frage bleibt bei Olson weitgehend unbeantwortet,
da er sich mehr der rationalen Erklärung des Über-
lebens solcher Organisationen widmet, die ihre
Mitglieder mit Kollektivgütern versorgen (vgl. Har-
din 1982: 34). Natürlich kann es der Fall sein, wie
Vanberg (1995: 154) ausführt, dass ein Akteur in
der Erwartung eines zukünftigen Gewinns gewisser-
maßen als „politischer“ oder „sozialer“ Unterneh-
mer die „Startkosten“ für die Initiierung und
effiziente Organisation der Zusammenlegung ge-
meinsamer Ressourcen übernimmt (und gegebenen-
falls extra vergütet bekommt), jedoch ist damit
noch nicht das Problem gelöst, unter welchen Be-
dingungen sich auch alle anderen Akteure daran be-
teiligen. Im Rahmen der bisher angestellten Über-
legungen ist klar, dass die Akteure auf einer
freiwilligen Basis nur dann ihre Ressourcen einbrin-
gen und diese in der Korporation belassen, solange
sie sich davon einen relativen Vorteil gegenüber
alternativen Einsatzmöglichkeiten versprechen5,

wobei für eine solche Ordnung der Ressourcen-
zusammenlegung als Effizienzkriterium das Pareto-
Optimum gilt. Konzipiert man mit Coleman (1992)
die Akteure als Zielakteure und Nutznießer eines
Kollektivs, stellt sich dabei für diese die grundsätzli-
che Frage, welche Rechte gemeinschaftlich und
welche Rechte individuell behauptet werden sollen.
Die Organisation eines effizienten und mit gemein-
schaftlichen Rechten ausgestatteten institutionellen
Arrangements im Sinne des Pareto-Optimums ist
wiederum nur dann möglich, wenn zwischen allen
Beteiligten zumindest eine potenzielle Übereinkunft
(Konsens) hergestellt wird (Vanberg 1981: 33). Da-
bei muss die Alternative, außerhalb eines solchen
Agreements zu verbleiben und damit eine free-rider
Haltung einnehmen zu können, über eine entspre-
chende institutionelle Anordnung effektiv eliminiert
werden. Wie aber lässt sich eine free-rider Motivati-
on der Akteure wirksam unterbinden und eine kol-
lektive Übereinkunft herstellen?

Die traditionelle Lösung besteht aufgrund des
Marktversagens in dem Koordinationsmechanis-
mus der „Hierarchie“ und damit in dem Einsatz
von Macht, insbesondere der politischen Macht des
Staates, die eine Übereinkunft der Akteure erzwin-
gen kann (z.B. Steuererhebung).6 Da sich über den
politischen Machtmechanismus des Staates die in-
dividuellen Wahlmöglichkeiten effektiv einschrän-
ken und somit free-rider Alternativen erfolgreich
eliminieren lassen, kann diese Variante sogar aus
den individuellen Präferenzen der Akteure selbst
entstehen, zumindest auf einer konstitutionellen
Ebene sozialer Arrangements7. Die klassische Vor-
lage hierzu hat Hobbes geliefert, sie bildet seitdem
in der neuzeitlichen politischen Philosophie als nor-
mative Variante der public goods-Theorie eine der
wichtigsten Legitimationsgrundlagen des modernen
Staates. Obwohl über den Machtmechanismus des
Staates ein gesellschaftlich optimaler „Outcome“
produziert werden kann, folgt aus dem Marktver-
sagen aber nicht notwendigerweise schon die Über-
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nahe legen, das Austauschmodell auf die Analyse des kor-
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sig, da man theoretisch den Sachverhalt der Konstitution
eines korporativen Akteurs unterscheiden muss von dem
Sachverhalt der Austauschbeziehungen mit einem bereits

konstituierten korporativen Akteur; vgl. Vanberg 1995:
157ff.
6 So kommt etwa Holzinger (2003: 27) in ihrer aktuellen
Analyse zu dem Ergebnis, „for most types of collective
action problem we are left with the political solution me-
chanisms…“
7 Andererseits kann eine umfassende Intervention des
Staates den psychologischen Effekt haben, dass die indivi-
duellen Akteure sich nicht mehr für die Belange ihrer
„community“ verantwortlich fühlen und so ein asoziales
Verhalten begünstigt wird, was wiederum eine verstärkte
staatliche Intervention nach sich zieht und eine Eigendy-
namik der Macht freisetzt; vgl. Mueller 1995: 14f.



legenheit einer staatlichen Institution, wie etwa Hu-
me annahm: Die Bereitstellung öffentlicher Güter
kann nämlich auch an einem „Staatsversagen“
scheitern, wie mittlerweile in zahlreichen Analysen
dokumentiert wird (vgl. etwa Bates 1981, Mesquita
et al. 1999, Mueller 1995: 229ff., Ostrom 1984,
Strange 1996). Verabschiedet man sich im An-
schluss an public-choice-Ansätze vom „Nirwana-
Modell“ des Staates, dann gerät in den Blick, dass
möglicherweise auch bei Politikern und in der
Staatsbürokratie ein „rent-seeking“-Verhalten auf-
tritt, dass öffentliche Ausgaben einflussreiche Inte-
ressengruppen begünstigen oder dass politische
Patt-Situationen zwischen rivalisierenden Interes-
sengruppen eintreten und sich damit ein pareto-
suboptimaler Outcome ergibt.

4. Der Konsensmechanismus im Rahmen der
Konstitutionellen Politischen Ökonomie

Darüber hinaus ist diese Variante der public goods-
Theorie prima facie mit einer Paradoxie behaftet:
wenn der Staat ins Leben gerufen wird, weil ver-
meintlich nur über den politischen Machtmechanis-
mus die Bereitstellung kollektiver Güter sicher-
gestellt werden kann, der Staat aber selbst
wiederum ein Kollektivgut ist, wie kann er dann
ohne den Machtmechanismus zustande kommen?
Nun machen Paradoxien nur Sinn, wenn sie sich
auflösen lassen, und ein klassischer Auflösungs-
mechanismus besteht in der Einführung von Ebe-
nendifferenzierungen. Die politische Philosophie
und die Konstitutionelle Politische Ökonomie ha-
ben hierzu beispielsweise die Unterscheidung be-
reitgestellt zwischen der Wahl von Regeln als „con-
straints“ menschlichen Verhaltens einerseits und
der Wahl innerhalb dieser Regeln andererseits.
Während letzteres von der mikroökonomischen
Theorie und insbesondere von public-choice Theo-
rien fokussiert wird, konzentriert sich die „Konsti-
tutionelle Politische Ökonomie“ mit dem Modell
des Gesellschaftsvertrages auf die Wahl von grund-
legenden sozialen Regeln. Wie Buchanan (1984) in
seinem Modell8 zeigt, haben die Akteure in einem
vorgesellschaftlichen Zustand (Kampf aller gegen
alle) hinreichend große individuelle Nutzen-Anrei-
ze, diesen Zustand zu überwinden und über konsti-
tutionelle Vertragshandlungen unter dem „Schleier

der Unsicherheit“ einen Staat ins Leben zu rufen
und damit einen gesellschaftlichen Zustand zu kon-
stituieren. Unter dem „Schleier der Unsicherheit“
(als empiristische Konzeption im Gegensatz zu
Rawls normativer Konstruktion, vergleichbar mit
dem „Schatten der Zukunft“ in der Spieltheorie)
kennen die Akteure ihre zukünftige gesellschaftli-
che Situation und Position einfach nicht, sie werden
daher rational – unter der Gewissheit, dass jedes er-
reichte Verhandlungsergebnis für alle Beteiligten
gleichermaßen gilt – nach einem solchen institutio-
nellen Arrangement suchen, das sich für alle Betei-
ligten als vorteilhaft erweist, egal wo sie später in
der Gesellschaft stehen mögen. Da es in einer ge-
nuin konstitutionellen Entscheidungssituation für
einen Akteur kaum möglich ist, auch nur annä-
hernd direkt seinen unmittelbaren Gewinn gegen
den Gewinn der Allgemeinheit abzuwägen – was
bei einer privaten Marktentscheidung aber durch-
aus der Fall sein kann, wie Hume und Olson ver-
deutlicht haben – ist daher das Konfliktpotenzial
zwischen „privaten“ und „öffentlichen“ Vorteilen
weniger stark ausgeprägt, so dass eine konsensuelle
Einigung erleichtert wird. Die Akteure, die in die-
sem Modell nicht wie bei Rawls „moralisch um-
schalten“ müssen, werden unter der Bedingung der
Unsicherheit solchen normativen Arrangements zu-
stimmen, die als „fair“ in dem Sinne angesehen
werden, dass die Resultate, die mittels dieser Re-
geln zustande kommen, allgemein akzeptabel sind,
und zwar unabhängig davon, wo genau sich nun
ein Akteur am Ende befindet. In diesem Zusam-
menhang wird von den Akteuren der Staat ins Le-
ben gerufen, der selbst wiederum an die konstitu-
tionellen Regeln gebunden ist und über ihre
Einhaltung wachen sowie öffentliche Güter bereit-
stellen soll. Es ist in unserem Problemkontext nicht
erforderlich, auf dieses Vertragsmodell im Detail
einzugehen, wichtig ist hier nur, dass ein Komplex
von gemeinsamen konstitutiven Regeln, eine korpo-
rative Ordnung (Herrschaftsordnung) über die si-
multane Übereinkunft vieler Parteien, über einen
komplexen Mehr-Personen-Tausch konsensuell zu-
stande gebracht werden kann. Diese – nach einem
hypothetischen Gesellschaftsvertrag angenommenen
– konstitutionellen Regeln bilden die Grundlage der
gesellschaftlichen Ordnungsbildung und der Legiti-
mation des Staates. Die Wahl solcher konstitutiver
„constraints“ verweist aber auf einen weiteren so-
zialen Mechanismus, der bei der public-goods-Pro-
blematik eine Rolle spielt: die Herstellung von Kon-
sens unter Beibehaltung von Nutzenorientierungen,
jedoch unter solchen institutionellen Bedingungen,
die ein komparatives Oszillieren zwischen individu-
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tragstheorie.



ellen und Gruppenvorteilen effektiv unterbinden. In
diesem Konsens-Mechanismus sieht Buchanan die
Lösung des Kollektivgut-Problems.9

Dieser Mechanismus kommt insbesondere auch bei
nicht-staatlichen Organisationen zum Tragen. Es ist
faktisch keinesfalls so, dass sich die Akteure hin-
sichtlich der Bereitstellung öffentlicher Güter zwi-
schen einem unperfekten Markt einerseits und ei-
nem machtvollen Staat andererseits entscheiden
müssen, sondern vielmehr auf der Basis einer
freiwilligen Kooperation aus einer Reihe unter-
schiedlichster sozialer Institutionen – von Nachbar-
schaftsvereinigungen über kommunale Organisa-
tionen, lokale voluntaristische Vereinigungen etc.
bis hin zu internationalen Regimen – wählen kön-
nen (Ostrom 1997). Heute muss man daher eher –
insbesondere auch durch die Berücksichtigung kor-
poratistischer Politikmuster – von Public-Goods-
Regimen sprechen, die sich aus Akteuren aus un-
terschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen wie
Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesell-
schaft zusammensetzen. Hier können durchaus se-
lektive Anreize, wie Olson sie vorschlug, wirksam
werden – das klassische Beispiel hierfür sind die Ge-
werkschaften. Allerdings gehen solche Anreize in
der Regel der Organisationsbildung nicht voran,
sondern sind vielmehr erst das Ergebnis des Grup-
penerfolges (Hardin 1982: 34). Weiterhin kann
man einigen Gruppenmitgliedern Sondervorteile
einräumen, weil sie sonst nicht zur Kooperation be-
reit sind. Lässt man allerdings Sondervorteile für
zögerliche Akteure zu, können diese sich unter Um-
ständen für jene Personen als Beitrittshemmnis er-
weisen, die der Vereinbarung sonst freiwillig zu-
stimmen würden10. Solche Lösungen wie selektive
Anreize und Sondervorteile für einzelne Gruppen-
mitglieder sind daher im Hinblick auf eine effektive

Eliminierung der free-rider Haltung nur bedingt
oder nur als flankierende Maßnahmen geeignet, da
hier der einzelne Akteur immer strategisch zwi-
schen den komparativen Vorteilen eines unabhängi-
gen individuellen Verhaltens einerseits und des kol-
lektiven Handelns andererseits abzuwägen vermag.
Da aber eine solche freiwillige Kooperation grund-
sätzlich im Hinblick auf institutionelle Effizienz
den Konsens aller Akteure hinsichtlich der normati-
ven Regelung ihrer Leistungsbeteiligung adressiert,
stellt sich auch hier die Frage, über welches institu-
tionelle Arrangement ein solcher Konsens unter den
Prämissen einer individualistischen Sozialtheorie
zustande kommt.

Eine Lösung dieses Problems bietet Buchanan an:
Seine Theorie des Gesellschaftsvertrages wird näm-
lich von der „Konstitutionellen Politischen Öko-
nomie“ nicht nur für die Erklärung einer konstitu-
tionellen gesellschaftlichen Ordnung (wie oben
skizziert), sondern auch zur Erklärung der Bereit-
stellung öffentlicher Güter angewendet, da die Lö-
sung beider Probleme auf dem gleichen sozialen
Mechanismus beruhe (Brennan/Buchanan 1993,
Buchanan 1984, 2000, Buchanan/Tullock 1962).
Buchanans Ansatz ist hier deshalb so interessant,
weil er ohne Rekurs auf den Machtmechanismus ei-
ner bereits bestehenden übergeordneten Institution
(wie dies z.B. innerhalb des Nationalstaates gege-
ben ist) und in Analogie zum Markttausch die
Frage behandelt, über welche institutionelle Anord-
nung öffentliche Güter von grundsätzlich nutzen-
orientierten Akteuren bereitgestellt werden. Nach
Buchanan lässt sich nämlich eine free-rider Motiva-
tion dadurch erfolgreich eliminieren, dass die betei-
ligten individuellen Akteure eine generalisierte Per-
spektive einnehmen: nur darüber wird ihnen in
ihrer Handlungssituation bewusst, dass ihr eigenes
Handeln auch in einer Großgruppe das Handeln
der anderen beeinflusst. In dieser Generalisierung
der Perspektive sieht er die entscheidende Bedin-
gung dafür, sich freiwillig an der Bereitstellung öf-
fentlicher Güter zu beteiligen, ohne dabei den indi-
viduellen Nutzen aus den Augen zu verlieren. Um
dies aber auch praktisch zu gewährleisten, d.h. eine
solche Generalisierung der Perspektive zu evozieren
und dann daraus auch ein entsprechendes Handeln
der Akteure folgen zu lassen, müssen Gruppenent-
scheidungen über die Bereitstellung von Kollektiv-
gütern über ein entsprechendes institutionelles Ar-
rangement einstimmig beschlossen werden. Diesem
Lösungsweg liegt die Überlegung zugrunde, dass
man hier von einer grundsätzlichen Strukturgleich-
heit der Handlungsprinzipien ausgehen muss: Eben-
so wie beim ökonomischen Tausch gilt nämlich so-
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9 Obwohl in der Literatur gemeinhin die Situation des
„Gefangenen-Dilemmas“ zur Charakterisierung des Be-
reitstellungsproblems öffentlicher Güter dient, gibt es
noch andere Modellierungen, insbesondere das „chicken
game“. Aber auch dieses spieltheoretische Modell erfor-
dert die gleiche Art der Lösung wie das „Gefangenen-Di-
lemma“: „Thus, although the structure of the chicken ga-
me differs from that of the prisoners’ dilemma, the
optimal solutions of the game are similar, requiring some
sort of formal or tacit agreement to cooperate“ (Mueller
1995: 17).
10 Solche Anreize werden häufig bei der Konstitution in-
ternationaler Regime ins Spiel gebracht, um die Beitritts-
barrieren für zögerliche Länder zu reduzieren. Wie aber
das Beispiel des Klimaabkommens (Kyoto-Protokoll)
zeigt, haben die Sonderregelungen für solche Schwellen-
länder wie China und Indien u.a. dazu geführt, dass die
USA das Abkommen nicht ratifizieren.



wohl bei der Herstellung einer konstitutionellen
Ordnung als auch bei der Bereitstellung öffentlicher
Güter das Prinzip der freiwilligen Übereinkunft, da
nur dieses Legitimität verleiht (Brennan/Buchanan
1993: 141). Während aber die Tauschhandlungen
bei privaten Gütern zumindest implizit eine Ein-
mütigkeit zwischen Verkäufer und Käufer voraus-
setzen, geht Buchanan im Anschluss an die Einsicht
von Knut Wicksell davon aus, dass im Falle einer
Kollektiventscheidung über konstitutionelle Regeln
bzw. über die Bereitstellung von Kollektivgütern
das institutionelle Analogon die Einstimmigkeits-
regel – und damit ein Verfahren zur Herstellung
von Konsens – ist, da nur diese Regel mit Sicherheit
ein Pareto-Optimum gewährleisten kann. Unter der
Einstimmigkeitsregel wird den beteiligten Akteuren
bewusst, dass selbst in einer großen Gruppe ihr ei-
genes Verhalten das Verhalten anderer und somit
die Outcomes des Kollektivs beeinflusst. Da alle Be-
teiligten übereinstimmen müssen, wählt jeder einen
„Outcome“ nicht nur für sich selbst, sondern auch
für alle anderen und jeder weiß, dass der erwartete
Nutzen nicht ohne korrespondierende Kosten zu er-
halten ist. Damit ist es für den einzelnen Akteur un-
möglich, eine free-rider Haltung einzunehmen.
Theoretisch konsequent ist an dieser Konzeption,
dass hier die erforderliche Generalisierung der Per-
spektive mit einem entsprechenden Handeln bei
den Akteuren über ein extern gegebenes instiutio-
nelles Arrangement herbeigeführt und nicht über
ein internes Einstellungsmuster evoziert und ins
Handeln umgesetzt wird. Allerdings ist bei diesem
Abstimmungsverfahren den Akteuren – anders als
im Modell des Gesellschaftsvertrages – ihre Situa-
tion keinesfalls unbekannt, Buchanan räumt daher
ein, dass unter empirischen Bedingungen solchen
Verfahren gegebenenfalls komplexe Verhandlungs-
prozesse zwischen den Akteuren und „package
deals“ vorausgehen müssen, damit eine Einigung
stattfindet.

Nun ergeben sich bei dieser Lösungsvariante vor al-
lem drei kritische Einwände, von denen der dritte
hinsichtlich der Regelbefolgung eine besondere Re-
levanz hat. Zum einen ist der Effekt dieser Regel,
dass sie das Großgruppen-Arrangement „prak-
tisch“ in ein Kleingruppen-Arrangement transfor-
miert: die Gruppengröße wird letztlich auf zwei
Parteien reduziert, da der individuelle Akteur alle
anderen als eine Einheit betrachtet und mit dieser
Einheit im Austausch steht (Buchanan 2000:
5.5.33), es handelt sich hier also gewissermaßen um
die Fiktion eines „Markttausches“. Mit dieser Fik-
tion kann zwar der free-rider-Effekt ausgeschaltet
werden, jedoch treten in einem gewissen Ausmaß

die typischen Effekte des Zwei-Parteien-Tauschs
(Markttausch) wieder auf, insbesondere ein strate-
gisches Handeln, was wiederum zum Ausreizen von
individuellen Vorteilen führen kann, wie Buchanan
selbst einräumt. Zum anderen erfordern solche Ab-
stimmungsprozesse viel Zeit und es droht immer
die Gefahr, dass aufgrund eines Vetos kein Ergebnis
zustande kommt. Die Abstimmungsregel wurde da-
her bereits von Wicksell im Hinblick auf institutio-
nelle Effizienz dahingehend gelockert, dass nur eine
„relative Einstimmigkeit“ im Sinne eines Mehr-
heitsentscheids11 erforderlich ist. Dabei lassen sich
grundsätzlich zwei institutionelle Abweichungen
von der Einstimmigkeitsregel unterscheiden: die
über konstitutionelle Regeln eingeschränkte nicht-
einstimmige und die uneingeschränkte nicht-ein-
stimmige kollektive Willensbildung (Buchanan
1984: 63ff.). Während das erste Verfahren so ange-
legt ist, dass es Ergebnisse hervorbringt, die auch
bei Einstimmigkeit hätten erreicht werden können
und alle Betroffenen besser stellt als vor der Ent-
scheidung, sind beim zweiten Verfahren – diese
Position hat Hobbes vertreten – die Entscheidungs-
träger keinerlei Einschränkungen unterworfen.
Welches Verfahren zur Anwendung kommt, hängt
von der politischen Verfassung des korporativen
Akteurs ab, wobei das zweite Verfahren wohl kaum
das Ergebnis einer Wahl rationaler Akteure sein
dürfte. Buchanan selbst plädiert daher für die einge-
schränkte nicht-einstimmige Variante, d.h. die Ent-
scheidung über die Bereitstellung öffentlicher Güter
findet in einem institutionellen Rahmen statt, der
durch die konstitutionelle Ordnung der Korpora-
tion – innerhalb derer die Rechte und Pflichten der
Individuen und auch das Wahlverfahren zur Bereit-
stellung von public goods festgelegt sind – gebildet
wird. Somit kann das Mehrheitsprinzip nur in ei-
nem institutionellen Rahmen rechtlich verfasster
Organe seine Anwendung finden, was bedeutet,
dass eine Struktur von Rechtspositionen voraus-
gesetzt werden muss, die der Mehrheit nicht zur
Disposition stehen darf: „Mehrheiten können nur
im Rahmen einer rechtlich und auch faktisch gesi-
cherten Struktur legitim entscheiden, über welche
(dieselben) Mehrheiten nicht entscheiden können“
(Offe 2003: 75). In solchen konstitutionellen Re-
geln sehen Brennan/Buchanan (1993) die einzig ef-
fektive Beschränkung eines korporativen Akteurs,
und diese Regeln sind insofern effizient, als sie wie-
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11 Zwar kann ein Konsens auch über andere Wahlverfah-
ren, z.B. dem „rank order voting“, hergestellt werden, je-
doch ist die Mehrheitsregel trotz einiger Mängel (Arrow-
Paradoxon, Condorcet-Zyklen) die „robusteste“ Wahlregel;
vgl. Dasgupta/Maskin 2003.



derum als Ausdruck eines allgemeinen gesellschaft-
lichen Konsenses (im Rahmen eines hypothetisch
angenommenen Gesellschaftsvertrags) gedacht wer-
den können.

5. Wertverpflichtungen als soziales
Steuerungsprinzip

In seinem Modell kann Buchanan zeigen, dass zwar
eine konsensuelle Entscheidung zur Bereitstellung
von public goods bei rational kalkulierenden Ak-
teuren zustande kommen kann und eine Überwin-
dung der eingangs beschriebenen Dilemma-Situa-
tionen möglich ist, aber wie sieht es hier mit der
Verpflichtung der Akteure aus, sich auch faktisch in
ihrem Handeln an diese Entscheidung zu halten?
Der dritte Einwand betrifft daher die Frage, was die
am Eigennutz orientierten Akteure auf die Einhal-
tung des Mehrheitsentscheids verpflichtet und sie in
der Situation „nach der Entscheidung“ in der sozia-
len Großgruppe ihren individuellen Beitrag nicht
zurückhalten? Hier zeigt sich, dass die Orientierung
am Eigennutz kein adäquates Motiv dafür liefert,
sich an solche getroffenen Vereinbarungen zu hal-
ten, die für alle vorteilhaft sind und von allen be-
achtet werden, wenn sich die individuelle Position
durch Nicht-Befolgung verbessern kann, da hier
wieder die Situation des Gefangenen-Dilemmas
auftritt.12 Verbessert ein Akteur seine Position, ist
es gerade nicht rational, dass er die Entscheidungen
befolgt, oder anders formuliert: die Beachtung der
Entscheidungen findet nur solange statt, wie es mit
dem partikularen Eigennutz der Akteure vereinbar
ist. Wann immer sich die Möglichkeit bietet, durch
punktuelle Verletzungen Vorteile zu erzielen, wer-
den rationale Egoisten dies tun. Zwar kann man
iterative Gefangenen-Dilemma-Situationen model-
lieren und dann zeigen, dass sich über wechselseiti-
ge Lernprozesse kooperatives Verhalten herausbil-
den kann (Axelrod/Hamilton 1981, Raub/Voss
1986), aber auch hier lässt sich mit steigender
Gruppengröße ein Prozess der Erosion von Koope-
ration beobachten (Diekmann/Manhart 1989, Har-
din 1982: 13), so dass dieser Mechanismus seine
Wirkung vor allem nur in kleinen, stabilen Gemein-
schaften zeigt: „In game experiments, cooperative
solutions are reached only after a series of plays of
the game. In the absence of direct communication
and agreement, time is needed to learn the behavior

of the other player(s). Generalizing from these fin-
dings, one can expect the voluntary provision of
public goods and cooperative behavioral con-
straints to be greater in small, stable communities
of homogeneous behavior patterns“ (Mueller 1995:
13).

Damit verbleibt jedoch in großen Gruppen die Ko-
operation tendenziell immer noch im Dunstkreis in-
strumentell/strategischen Handelns und damit ei-
nem komparativen Abwägen von individuellen und
Gruppenvorteilen. Auch die Partizipation an Mehr-
heitsentscheidungen verpflichtet eigennützige Ak-
teure noch lange nicht zur Einhaltung und zur all-
gemeinen Achtung; die Entscheidungen werden
zwar als Rahmenbedingungen zur Kenntnis genom-
men, aber nicht zum Maßstab des Handelns ge-
macht. Die hier zugrunde liegende Logik hat be-
reits, im umfangreichen Werk etwas versteckt,
Vilfredo Pareto (in einer negativen Formulierung)
in aller Deutlichkeit herausgestellt: „If all indivi-
duals refrained from doing A, every individual as a
member of the community would derive a certain
advantage. But now if all individuals less one conti-
nue refraining from doing A, the community loss is
very slight, whereas the one individual doing A ma-
kes a personal gain far greater than the loss that he
incurs as a member of the community“ (Pareto
1935, vol. 3, sect. 1496: 946f.).

Auch wenn – aufgrund der Fähigkeit zur Generali-
sierung der Perspektive – ein Akteur zu der Einsicht
gelangt, dass überhaupt keine öffentlichen Güter
bereitgestellt werden, wenn alle anderen ebenfalls
die kollektive Entscheidung missachten, liegt erst
recht der Entschluss nahe, dass es nicht klug ist, der
Entscheidung zu folgen: denn wenn alle anderen es
nicht tun, warum sollte er es dann tun? Und was
hindert die Mitglieder einer herrschenden Mehr-
heitskoalition daran, durch entsprechende Verein-
barungen ihre Koalition zu festigen, so dass eine be-
stimmte Minderheit über mehrere Wahlperioden
hinweg durch die Mehrheit systematisch ausgebeu-
tet wird bzw. wie lässt sich verhindern, dass sich
hier ein rent-seeking-Verhalten entwickelt? Man
könnte an dieser Stelle einwenden, dass ja die
Mehrheitsentscheidungen und deren Einhaltung
wiederum von den konstitutionellen Regelungen
getragen werden, aber damit verschiebt man dieses
grundsätzliche Problem nur auf eine andere Ebene.
Die Einhaltung von Regeln/Entscheidungen muss
daher auf einer Art Zwang beruhen, so dass abwei-
chendes Verhalten mit Opportunitätskosten ver-
bunden ist. Dies kann im Rahmen des Handlungs-
modells eigennützig rationaler Akteure jedoch nur
auf einem externen, äußeren Zwang (politische
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12 Dieser grundsätzliche Einwand schlägt bis zur Ebene
utilitaristischer Gerechtigkeitskonzeptionen durch, wie
Barry (1999: 31ff.) zeigt.



Macht) beruhen, Durkheims normative Veranke-
rung der nicht-kontraktuellen Elemente des Kon-
traktes im Kollektivbewusstsein oder ein Legitimi-
tätsglaube im Sinne Max Webers widersprechen
der Logik dieses Modells. Nach Buchanan sollen
die Akteure zwar die konstitutiven Regeln der Ge-
sellschaft in ihrem Bewusstsein lebendig halten und
der protektive Staat soll für die Einhaltung der Re-
geln verantwortlich sein, was bindet jedoch die Bür-
ger und die politische Herrschaftsinstanz an diese
Regeln, wie kommt eine solche normative Verpflich-
tung zustande und was verhindert die Entfaltung ei-
ner Eigenlogik der Macht und ein „Politikver-
sagen“? Buchanan bleibt hierauf eine befriedigende
Antwort schuldig, er unterstellt zwar einerseits eine
normative Verpflichtung der Akteure, lässt aber an-
dererseits in seinem theoretischen Bezugsrahmen
keinen Mechanismus der normativen Verpflichtung
zu. Im Gegenteil, er befürchtet sogar die mögliche
Entwicklung einer Eigenlogik der Macht, die sich
als Zwangsinstanz von den Interessen der Bürger
weit entfernt (1984: 135ff., 209ff.). Jede Form dau-
erhafter politischer Ordnung setzt aber bekanntlich
nicht nur eine operative Verantwortlichkeit für die
Realisierung grundlegender gesellschaftlicher Wer-
te, sondern auch ein gewisses Maß freiwilliger Ko-
operation und ungezwungener Regelbefolgung vo-
raus, kein Regime würde lange bestehen, wenn es
sich nicht darauf verlassen könnte, dass hinreichend
viele Akteure die ihm zugrunde liegenden Prinzi-
pien zumindest stillschweigend gutheißen und des-
halb seinen Geboten und Forderungen willig Folge
leisten. Da hinsichtlich der Bereitstellung öffent-
licher Güter die „reinen“ Steuerungsprinzipien
„Markt“ und „Staat/Hierarchie“ überhaupt nicht
bzw. nicht unbedingt effizient greifen, lässt sich gel-
tend machen, dass eine Effizienz von sozialen
Steuerungsleistungen seitens der beteiligten Akteure
solche Handlungsorientierungen voraussetzt, die
sich als Anerkennung der wesentlichen Ordnungs-
elemente des Systems niederschlagen.

Dieser Lösungsweg innerhalb einer individualisti-
schen Sozialtheorie eröffnet sich meines Erachtens,
wenn man einerseits an Buchanans Einsicht fest-
hält, dass die Akteure zur Lösung der Kollektivgut-
problematik eine generalisierte Perspektive einneh-
men müssen, andererseits jedoch die Evozierung
dieses menschlichen Vermögens nicht allein über
externe Faktoren, sondern vielmehr auch intern
über die Einstellung der Akteure konzeptualisiert.
Eine solche Konzeptualisierung ist bereits im Hand-
lungsbezugsrahmen der Klassischen Politischen
Ökonomie von Adam Smith enthalten, insbesonde-
re in der Figur des in der (von ihm als eigentliches

Hauptwerk betrachteten) „Theorie der ethischen
Gefühle“ (1994) entwickelten „unparteiischen Zu-
schauers“ – dabei über die Moral Sense Philosophie
seines Lehrers Hutcheson und auch über seinen äl-
teren Freund und sein Vorbild Hume hinausgehend.
Die hier zu erörternden Sachverhalte geraten aller-
dings erst dann in den theoretischen Blick, wenn
man den Bezugsrahmen um solche Handlungs-
dimensionen erweitert, wie sie in der Klassischen
Politischen Ökonomie von Adam Smith angelegt
sind, nach der sich die Akteure nicht einfach nur
nutzenorientiert oder nur moralisch verhalten, son-
dern beide Orientierungsmodi miteinander ver-
knüpft werden und sich die Akteure lebensklug auf
die unterschiedlichen Bedingungen und Erforder-
nisse der conditio humana einlassen. Die Schotti-
sche Schule der Common Sense Philosophie, die für
eine Anwendung naturwissenschaftlicher Metho-
den auf die Moralwissenschaften plädierte und sich
für eine neue „Science of Mind“ engagierte, enthält
in sich wiederum unterschiedliche Positionen: rele-
vant für unsere Problemstellung ist, dass zwar
Hume – als der bekannteste schottische Philosoph
jener Zeit – moralische Werturteile auf das Gefühl
gründet, die anderen Vertreter der Schottischen
Schule jedoch – insbesondere Reid als intellektuel-
ler Opponent Humes und auch Adam Smith – mo-
ralische Gefühle als Ausdruck von Urteilen auffas-
sen (vgl. Ballestrem 2001: 85, Graham 2001).

Nur kurz will ich hier voranschicken, dass das so
genannte „Adam-Smith-Problem“ mittlerweile als
Pseudoproblem der Forschung gilt. Das vermeintli-
che Faktum, seine Moraltheorie mit ihren zentralen
Konzepten der „Sympathie“ und des „unpar-
teiischen Zuschauers“ sei mit seinem zweiten
Hauptwerk „Der Wohlstand der Nationen“ unver-
einbar und widerspreche dem eigennützigen Han-
deln auf dem Markt, beruht auf einem grundle-
genden Missverständnis des theoretischen Beitrags
von Adam Smith (vgl. insbesondere Patzen 1991).
Ebenso wie in seiner Wirtschaftstheorie geht Adam
Smith in seiner Moraltheorie keineswegs von nicht-
egoistischen oder altruistischen Akteuren aus, für
ihn ist vielmehr die private Nutzensteigerung ein
starkes Motiv, das sich in allen Bereichen mensch-
lichen Handelns zeigt, nicht nur im wirtschaftlichen
Leben, und das Eigeninteresse bildet bei ihm keines-
wegs einen Gegensatz zu Moral und Religion
(Trapp 1987: 61). Gleichwohl lehnt er eine Begrün-
dung der Moral aus dem Nutzen aufs schärfste ab
und glaubt nicht – wie der Utilitarismus – dass mo-
ralisches Handeln nur ein Mittel für egoistische
Zwecke sei (Smith 1994: 307ff.). Nützlichkeits-
erwägungen können zwar moralische Regeln bele-
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ben und verstärken, aber auf ihnen kann kein Re-
gelwerk der Moral aufgebaut werden. Nach seiner
Auffassung ist der Mensch zu tugendhaftem Han-
deln (Klugheit, Wohlwollen, Gerechtigkeit, Opfer-
mut etc.) nicht nur fähig, sondern vernünftigerwei-
se auch dazu verpflichtet, wenn er sich selbst als
Mensch treu bleiben will. Dabei können seiner An-
sicht nach die Maßstäbe moralischen Handelns
nicht a priori (wie etwa bei Kant) gewonnen wer-
den, sondern nur aus dem Handeln und Urteilen
wirklicher Menschen, wobei alle moralischen Urtei-
le und Handlungen auf einem Gefühl für die Rich-
tigkeit bzw. situative Angemessenheit des Handelns
beruhen. Die „Sympathie“ als Bindeglied zwischen
dem Einzelnen und der Gesellschaft und der „un-
parteiische Zuschauer“ wiederum sorgen dafür, dass
ein subjektives Gefühl allgemein-menschlich wird:
die „Sympathie“ – die auf jeden Fall eine „theoreti-
sche“ Kenntnis der Situation einschließt – transfor-
miert das unmittelbare Gefühl zum menschlichen
Gefühl, das jeder teilen kann, und der „unparteiische
Zuschauer“ verbürgt die Richtigkeit des prakti-
schen Urteils, beseitigt alles Partikulare und lässt
nur das allgemeine Interesse des Menschen gelten13.
Da Smith beim Menschen die Existenz sowohl von
egoistischen als auch nicht-egoistischen Motiven
konstatiert, die durchaus ihre relative Berechtigung
haben, solange sie die Zustimmung eines unpar-
teiischen Zuschauers finden (vgl. Ballestrem 2001:
144ff.), kann daher die Frage, ob „Sympathie“ ein
egoistisches oder altruistisches Prinzip sei, „über-
haupt als sinnlos bezeichnet werden“ (Eckstein
1994: LXI). „Sympathie“ ist bei Smith eine Prozess-
form und primär unabhängig von spezifischen emo-
tionalen Inhalten (wie z.B. Mitgefühl, Mitleid, Er-
barmen, Trauer etc.) und ein formales Kriterium
moralischer Billigung (Smith 1994: 544). Insofern
bezeichnet dieser Grundbegriff – der die individuel-
len Interessen und Leidenschaften nicht verleugnet,
sie aber abdämpft – keine inhaltliche Tugend, son-
dern das rein formale Vermögen, sich wechselseitig
ineinander einzufühlen, einen Rollentausch vor-
zunehmen, so wie auch die gleichberechtigten Wirt-
schaftssubjekte einen Äquivalententausch vorneh-

men. Solche sympathetischen Prozesse erhalten nun
eine Steuerungsfunktion dadurch, dass sie sich auf
die Handlung des Akteurs zurückbeziehen, also im
sozialen Prozess reflexiv werden. Mit der Figur des
„unparteiischen Zuschauers“ verdeutlicht Smith,
dass die Akteure reflexiv, aus einer generalisierten
Perspektive heraus ihr Handeln und Urteilen be-
trachten und an objektiven Kriterien bemessen:
„Wir bemühen uns, unser Verhalten so zu prüfen,
wie es unserer Ansicht nach irgendein anderer ge-
rechter und unparteiischer Zuschauer prüfen wür-
den. Wenn wir uns erst in seine Lage versetzen und
wir dann immer noch an allen Affekten und Beweg-
gründen, die unser Verhalten bestimmten, durchaus
inneren Anteil nehmen, dann billigen wir dieses
Verhalten aus Sympathie mit der Billigung dieses
gerechten Richters, den wir in Gedanken aufgestellt
haben. Fällt die Prüfung anders aus, dann treten
wir seiner Missbilligung bei und verurteilen unser
Verhalten“ (Smith 1994: 167).

Smith unterscheidet also den idealisierten unpar-
teiischen Zuschauer von einem wirklichen Zu-
schauer (die konkrete Gesellschaft), und das Bemü-
hen des Menschen, dem Ideal des unparteiischen
Zuschauers nachzustreben, zeichnet ihn als sitt-
liches Wesen aus, das bei der Verfolgung seiner In-
teressen zugleich auch das Interesse der Menschheit
oder der Gemeinschaft, der er angehört, verfolgt.
Während also die „Sympathie“ das formale Prinzip
der Billigung bzw. Missbilligung von Handlungen
und Eigenschaften ist, stellt der „unparteiische Zu-
schauer“ das formale Kriterium des Sittlichen dar:
nicht diejenige Handlung ist danach sittlich gut,
mit der meine Mitmenschen sympathisieren, son-
dern diejenige, die der „unparteiische Zuschauer“
für gut erklärt. Durch diesen Reflexionsprozess
wird es der „Sympathie“ idealiter ermöglicht, die
Gesellschaft als Einheit der Differenz von Akteur
und Beobachter zu konstituieren, jeder Handelnde
ist hier zugleich Akteur und Beobachter.

Aus der Perspektive der Moraltheorie Kants ist aller-
dings das auf Sympathie beruhende moralische Han-
deln bei Smith immer an einen Umkreis gemein-
samen Handelns, an die Grenzen einer menschlichen
Gemeinschaft gebunden, er kennt kein „transzen-
dentales Subjekt“ und kein absolutes, universelles
moralisches Gesetz im kantianischen Sinne (vgl.
Trapp 1987: 74f.). Die Fähigkeit zur „Sympathie“
ist dem Menschen zum Teil angeboren, zum Teil
wird sie über gesellschaftliche Lernprozesse ent-
wickelt und verfeinert, und auch die substanziellen
Werturteile eines „unparteiischen Zuschauers“ be-
ruhen auf den allgemeinen menschlichen Verhal-
tensregeln, die sich historisch herausgebildet haben,

Hans-Jürgen Aretz: Die Relevanz von Wertverpflichtungen bei der Bereitstellung öffentlicher Güter 339

13 Es liegt nahe, die Smithsche Moralphilosophie in Ana-
logie zur Sozialpsychologie Meads zu sehen. Die Ansich-
ten hierüber gehen auseinander: nach Trapp (1987: 78ff.)
ist Meads „generalisierter Anderer“ als gesellschaftliche
Kontrollinstanz überhaupt nicht mit dem „unparteiischen
Zuschauer“ gleichzusetzen, da dieser gegebenenfalls auch
gegen etablierte gesellschaftliche Einstellungen sprechen
kann; Kaufmann (1984: 175) dagegen sieht enge Gemein-
samkeiten mit der Meadschen Unterscheidung zwischen
„I“ und „Me“ sowie dem Konzept der Rollendistanz.



können diese aber grundsätzlich auch über Prozesse
der kognitiven Generalisierung übersteigen. Die
Achtung vor den allgemeinen Regeln des Handelns,
die die Zustimmung des „unparteiischen Zuschau-
ers“ finden, ist für Smith das, „…was man im ei-
gentlichen Sinne Pflichtgefühl nennt, ein Prinzip
von der größten Wichtigkeit im menschlichen Le-
ben, und das einzige Prinzip, nach welchem die gro-
ße Masse der Menschen ihre Handlungen zu lenken
vermag. (Smith 1994: 243) … Sie (die Achtung vor
den allgemeinen Regeln, der Verf.) ist es, die den
wesentlichsten Unterschied zwischen einem Mann
von Ehre und Grundsätzen und einem nichtswürdi-
gen Gesellen bildet“ (ebd.: 245).

Nun will ich hier nicht näher auf einen Vergleich
zwischen den Moralphilosophien von Kant und
Smith eingehen, sondern mich auf die soziologische
Relevanz der Smithschen Moralphilosophie für die
Kollektivgutproblematik konzentrieren. Im Unter-
schied zu den universellen kategorischen Regeln
Kants adressiert die Smithsche Moralphilosophie
die jeweils situative Angemessenheit des Handelns
in einem sympathetischen Prozess aus der Sicht des
unparteiischen Zuschauers, berücksichtigt also im-
mer den gesellschaftlichen Kontext, in dem die Ak-
teure handeln, und je nach situativem Kontext kann
das Handeln der Akteure dann unterschiedlich mo-
ralisch richtig bzw. tugendhaft sein. Interpretiert
man diesen „situativen Bezug“ des moralischen Ur-
teilens soziologisch als verschiedene institutionelle
Komplexe oder Systeme der Gesellschaft, dann im-
pliziert dies eine Vielzahl unterschiedlicher und je-
weils eigener Standards moralischer Angemessen-
heit und einen moralischen Pluralismus: was in
einem institutionellen Komplex als moralisch ange-
messenes Handeln beurteilt wird, ist in einem ande-
ren institutionellen Komplex noch lange keines. In-
sofern kann vom Standpunkt des unparteiischen
Zuschauers einerseits ein eigennütziges Handeln
moralisch gerechtfertigt werden und tugendhaft
sein, das im institutionellen Kontext des freien öko-
nomischen Marktwettbewerbs und der privaten
Güter die Wohlfahrt der Allgemeinheit (also nicht
nur das Nationalvermögen) steigert. Andererseits
kann aber auch ein völlig entgegengesetztes Verhal-
ten moralisch gerechtfertigt sein, das in einem ande-
ren institutionellen Kontext der kooperativen Be-
reitstellung öffentlicher Güter gewidmet ist und
sich als Loyalität zum korporativen Akteur und als
Artikulation von allgemeinen Werthaltungen oder
Prinzipien (die die Zustimmung des neutralen Zu-
schauers finden) artikuliert. Anders als im neolibe-
ralistischen Paradigma, nach dem die ganze Welt
gewissermaßen zum „Markt“ wird (Becker 1982),

werden von der Klassischen Politischen Ökonomie
die verschiedenen gesellschaftlichen Ordnungsgefü-
ge mit ihren institutionellen Prinzipien in ihrer
Eigenständigkeit anerkannt. Damit thematisiert
Smith bereits wesentliche Einsichten des soziologi-
schen Neo-Institutionalismus, etwa die „rules of
appropriateness“, die den institutionellen Kontext
von Handlungen und Deutungen dokumentieren
und dass die Entscheider laufend beurteilen, „what
action is appropriate for persons such as they in the
situation in which they find themselves“ (March
1994: 68).

6. Resümee

Die hier skizzierten Fähigkeiten sozialer Akteure,
„Sympathie“ zu entwickeln und die Position eines
„unparteiischen Zuschauers“ einnehmen zu kön-
nen, können im Sinne Buchanans dazu beitragen,
hinsichtlich der Bereitstellung von public goods in
korporativen Arrangements die eingangs beschrie-
benen Dilemma-Situationen zu überwinden. Die
Akteure sind demnach nicht nur in der Lage, sich
über „Sympathie“ in die Situation des jeweils ande-
ren zu versetzen und eine wechselseitige, generali-
sierte Perspektive einzunehmen, so dass der Einzel-
ne seinen Beitrag für das Zustandekommen des
öffentlichen Gutes für entscheidend hält. Sondern
sie sind darüber hinaus auch in der Lage, aus der
Perspektive eines „unparteiischen Zuschauers“ und
dem Commitment zu den allgemeinen Regeln
menschlichen Verhaltens zu einer kontextsensiblen
Beurteilung über die normative Richtigkeit des ko-
operativen Handelns zu gelangen und sich den kon-
stitutionellen Regeln und Mehrheitsentscheidungen
des korporativen Akteurs verpflichtet zu fühlen. Al-
lerdings erfordert die moralische Verpflichtung auf
allgemeine, übergreifende Werte (Wertverpflichtun-
gen) im Hinblick auf ihre Implementation in kon-
kreten Handlungssituationen immer eine gewisse
Selektion relevanter Werte und deren Spezifikation
bzw. Interpretation, und damit auch eine kommuni-
kative Verständigung zwischen den Akteuren. Inso-
fern bei allen Beteiligten ein Konsens über die nor-
mative Richtigkeit des korporativen Akteurs
hinsichtlich der Bereitstellung öffentlicher Güter
und damit ein Legitimitätsglaube hergestellt wird,
erfährt dieses Ordnungsgefüge eine normative
Wertschätzung, über die sich wiederum eine Loya-
lität zum kollektiven Akteur entwickelt, die ego-
istisches Verhalten missbilligt und eine free-rider-
Haltung unterdrückt. Wie Hirschman (1974)
argumentiert, äußert sich Loyalität als Verzicht auf
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die Verfolgung eigennütziger Interessen mit Bezug
auf soziale Gruppen, insbesondere als Verzicht auf
die Option der „Abwanderung“, während die Op-
tion des „Widerspruchs“ durchaus als Ausdruck von
Loyalität gesehen werden kann. Dabei gilt zu be-
rücksichtigen, dass eine auf „Sympathie“ und Wert-
verpflichtungen beruhende Loyalität eben nicht –
wie das Konzept der Solidarität – primär auf enge
Handlungsketten und damit auf überschaubare so-
ziale Gruppen angewiesen ist (Kaufmann 1984),
und auch das Commitment zu spezifizierten Werten
und Prinzipien des Kollektivs bleibt durch die Fä-
higkeit, die Position des „unparteiischen Zuschau-
ers“ einnehmen zu können, nicht an die konkreten
Werthaltungen einer partikularen Gemeinschaft ge-
bunden. So verstanden kann Loyalität, die in sich
die Position des „Widerspruchs“ enthält, zugleich
eine gewisse Flexibilität institutioneller Strukturen
gewährleisten und den Tendenzen einer Überinsti-
tutionalisierung und Verkrustung entgegenwirken
(vgl. Nedelmann 1995). Allerdings lassen sich – wie
bei allen Modi der Handlungskoordination – auch
bei den Wertverpflichtungen Risiken des Scheiterns
nicht ausschließen: die Verpflichtung auf übergrei-
fende Werte kann durch andere Handlungsmotive
der Akteure zurückgedrängt oder überlagert wer-
den, Versuche der Wertspezifikation und symbo-
lischen Verständigung zwischen den Akteuren
können misslingen, Wertimplementationsprozesse
können im Sande verlaufen, d.h. die relevanten
Werte werden nicht „politisch“ in externen und in-
ternen Interaktionszusammenhängen und auf allen
Ebenen des korporativen Akteurs durchgesetzt, er-
fahren keine genügende Verankerung in sozialen
Gemeinschaftsgefügen oder es fehlen die entspre-
chenden materiellen Ressourcen für ihre Umsetzung
im kollektiven Handeln. Schließlich kann sich mög-
licherweise auch ein Wertabsolutismus einstellen,
der jeglichen Bodenkontakt zur Wirklichkeit ver-
loren hat oder die Ziele des korporativen Akteurs
überdeterminiert, so dass sie nicht an situative Ver-
änderungen des Handelns angepasst werden kön-
nen. Insofern können Wertverpflichtungen immer
nur eine aus einer Anzahl weiterer Handlungsdeter-
minanten bilden (Parsons 1980: 201), allein sind sie
kaum in der Lage dafür zu sorgen, dass Akteure in
großen Gruppen entsprechende Beiträge zur Bereit-
stellung kollektiver Güter leisten (vgl. Hardin 1982:
117ff.). Wertverpflichtungen sind daher immer da-
rauf angewiesen, sich mit den anderen Koordina-
tionsmechanismen des Handelns „Markt“, „Staat/
Hierarchie/Organisation“ und „Gemeinschaft“ zu
komplexen Koordinationsweisen zu verbinden, wie
auch umgekehrt diesen differenzierten sozialen
Ordnungsgefügen erst durch die Einbettung von

Wertverpflichtungen ihre institutionelle Legitima-
tion garantiert wird, die für eine erfolgreiche (leis-
tungssteigernde) Koordination des Handelns erfor-
derlich ist. Wie ich gezeigt habe, gilt dies auch
notwendigerweise für den politischen Lösungsvor-
schlag von Buchanan, nach dem die Bereitstellung
öffentlicher Güter über das institutionelle Arrange-
ment von Mehrheitsentscheidungen innerhalb einer
konstitutionellen Ordnung korporativer Akteure
erfolgt. Allerdings hängt auch hier – wie bei allen
Koordinationsweisen – das richtige Mischungsver-
hältnis der Koordinationsmechanismen vom jeweils
konkreten Einzelfall ab.
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